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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zur Wahrung des 
Grundrechts auf Demonstration und zur strengen Regulierung des berechtigten 
Einsatzes von Polizeigewalt

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 143 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gesetzlich verpflichtet sind, das 
Demonstrationsrecht zu wahren;

B. in der Erwägung, dass unverhältnismäßige Gewalt gegen die soziale Bewegung für die 
Beibehaltung der Rentenregelung in Frankreich und gegen friedliche Demonstranten in 
Griechenland eingesetzt wird;

C. in der Erwägung, dass gefährliche und oftmals rechtswidrige Repressionsmaßnahmen 
und -mittel wie willkürliche Festnahmen bzw. Absperrungen, Gummigeschoss-Werfer 
und Stingball-Handgranaten breitflächig eingesetzt werden;

1. bringt wie der „Défenseur des droits“ (die französische Bürgerbeauftragte) und der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen seine tiefe Besorgnis in Anbetracht der 
Polizeigewalt und der willkürlichen Festnahmen von Demonstranten und Journalisten 
zum Ausdruck;

2. verurteilt die schwerwiegenden und zahlreichen Verletzungen des Demonstrationsrechts 
in mehreren Mitgliedstaaten der Union, darunter Frankreich, und ihre Auswirkungen 
auf die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie in der Union;

3. fordert die betreffenden Mitgliedstaaten und insbesondere Frankreich eindringlich auf, 
das Demonstrationsrecht und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren; betont, dass in den 
meisten Mitgliedstaaten eine Doktrin der Polizeiarbeit auf der Grundlage von 
Gewaltvermeidung und Deeskalation anerkannt ist;

4. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Mitgliedstaaten zu übermitteln.


